
7. Standsicherheitsprüfungen von Stahl-, Aluminium-, 
Holz- und Betonmasten nach UVV/GUV-V D 32

Auch hier gilt:

Die Besitzer von Masten haben die Feststellungspflicht, ob die Masten den geforderten 
Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen entsprechen, sprich das sie „standsicher“ sind, da sie 
der Öffentlichkeit zugänglich sind.

• Warum Standsicherheitsprüfungen ?

• Ab welcher Standzeit der Masten soll man prüfen 
lassen ?

• Gibt es hierfür Vorschriften, wenn ja - welche ?

• Welche Messverfahren bieten wir an ?







• Ab welcher Standzeit der Masten soll man prüfen 
lassen ?

Nachdem die Berufsgenossenschaft noch keinen genauen Fristenplan hat, 
gilt momentan gültig gesprochenes Recht vom OLG (Oberlandgericht):



Wir beraten sie gerne bei Ihrem nächsten 
Projekt – Fragen sie uns gezielt an.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Interesse !

www.flutlicht.de


